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	Personalisierung durch Daten 
	· Personal Pricing:		Richtet sich nach Kaufkraft des Käufers
· Kollaboratives Filtern:		Empfehlung Produkte nach denen Andere auch gesucht 				haben 	
· Technologien:			Data-Mining, Filtertechnologien, Cookies, Beacon,	
				Augmented Reality	

	Datensicherheit
	[image: ]



	Privacy Policy
Anforderungen
	Privacy Policy = Datenbearbeitungserklärung 
· Wie leicht lässt sich die Privacy Policy auffinden und ausdrucken? 
· Welche Daten werden zu welchen Zwecken erhoben? 
· Welche Daten werden für welche Zwecke an Dritte weitergegeben? 
· Wie lange werden Daten aufbewahrt? • Stehen dem Benutzer Wahlmöglichkeiten zur Bearbeitung seiner Daten zu? 
· Welche Rechte (insb. Auskunfts- und Berichtigungsrecht) hat der Benutzer? 
· Welche Stelle beantwortet Fragen über die Bearbeitung von Personendaten? 
· Welche Sicherheitsmassnahmen werden zum Schutz von Personendaten angewendet?
·  Werden Cookies und/oder Analyse-/Tracking-Tools verwendet?

	Datenschutz
Länderliste
	· Schweiz – Europa = gleichwertig
· Schweiz – USA = Nicht gleichwertig




[bookmark: _Toc106626985][bookmark: _Toc107319031][bookmark: _Toc107387227]AGB 
	Allgemein 
	· Abweichende oder ergänzende Regelungen zum Gesetz
· In der Schweiz nur teilweise gesetzlich geregelt
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	Bedeutung
	Überwacht 
· Austausch von Informationen & Nachrichten, besonders der neuen elektronischen Medien
· Post


	Gegenstand
	· Aufbewahrung von Randdaten
· Aufbewahrungsdauer max. 6 Monate
· bestimmte Straftaten

	Verfahren
	· Anordnung durch Staatsanwaltschaft
· Genehmigung durch Zwangsmassnahmengericht
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	Art des Vertrags
	Arbeitsvertrag
	Werkvertrag
	Auftrag

	Beschreibung
	Bei einem Arbeitsvertrag übernimmt der Arbeitnehmer die Verpflichtung, Arbeiten gegen Bezahlung für den Arbeitgeber zu verrichten.
	Bei einem Werkvertrag verpflichtet sich der Unternehmer, gegen Bezahlung ein Werk für den Besteller herzustellen.
	Der Beauftragte übernimmt bei einem Auftrag die Verpflichtung, gewisse Geschäfte und Dienste im Interesse des Auftraggebers zu tätigen.

	Erfolg
	-
	Erfolg geschuldet
	Erfolg ist nicht geschuldet

	Merkmal
	• Sorgfältiges Tätigwerden
• Chef & Angestellter 
• In einer Firma
	• Einmalige Leistung
• Eigene Arbeitsmittel

	• sorgfältige Tätigwerden
• Treueverpflichtung
• Besonderes Vertrauensverhältnis
• Selbständige Stellung des
   Beauftragten

	Beispiel 
	Angestellter Konstrukteur
KV Mitarbeiter
· Normal Arbeiten
	Bauen eines Hauses
Herstellung eines Anzugs
· Dienstleistungen
	Börsen Makler verwaltet
Anwalt verteidigt Client
· Aufträge
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	Gesamtarbeitsvertrag
GAV
	· Anspruch auf den 13. Monatslohn
· Überstunden 100% des Bruttolohnes
· 5 Wochen Ferien pro Jahr
· Selbsthaftung: Nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit


	Pflichten des 
Arbeitnehmers
	· Sorgfalts- und Treuepflicht
· Treu und Glauben
· Geheimhaltung 


	Pflichten des 
Arbeitgebers
	· Muss jederzeit wenn gefordert ein Arbeitszeugnis erstellen
· Arbeitszeugnis enthält
· Identität beider Parteien 
· Beginn und Ende des Arbeitsverhältnisses
· wichtigen Funktionen
· Bewertung der Leistung
· rechtsgültige Unterschrift des Arbeitgebers
· Arbeitszeugnis sollte …  sein 
· Wahrheitsgetreu 
· Vollständigkeit 
· Computer geschrieben 
· Klar geschrieben 


	Konkurrenzverbot
	Was muss gemacht werden / ist erlaubt.
· Handlungsfähigkeit des Arbeitnehmers
· Schriftliche Vereinbarung (Unterschrift des Arbeitnehmers)
· Konkurrenzierende Tätigkeit (teilweise gleichen Kundenkreis)
· Einblick in den Kundenkreis
· Erhebliches Schädigungspotenzial Für Arbeitgeber
· Angemessene Begrenzung (max 3 Jahre geltend)


	Überstunden
	· Freizeit von mindestens gleicher Dauer
· 25 % mehr Lohn (wenn keine Freizeit)
· Plicht wenn relevant für Firma
· Detailhandel max. 45 h Pro Woche / Sonst max. 50h  



	Überzeit
	Siehe Nächste Seite

	[image: ]

	Abwesenheit
Krankheit / Unfall
	· Die verschiedenen Gründe für Abwesenheiten vom Arbeitsplatz werden zusammengezählt.
· Jedem Dienstjahr Reset
Volle Lohnzahlung (Berner Skala)
	Jahre
	Zeit
	3-4
	2 M
	15-19
	5 M

	1 
	3 Wo
	5-9
	3 M
	20+
	6 M

	2
	1 M
	10-14
	4 M
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	Kündigungsfrist 
	· Probezeit max. 6 Monate: 		 7 Tage (auch bei Schwangerschaft / Militär usw.)
· 1 Dienstjahr:				 1 Monat
· 2-9 Dienstjahre:			 2 Monate 
· Ab 10 Dienstjahren:			 3 Monate	
Anderen Fristen möglich: z.B unabhängig vom Dienstjahr 1 Monat
Gilt auch für unbefristete Stellen

	Missbräuchliche
Kündigung
	Beispiele:
· Kurz vor Pensionsanspruch
· Rachekündigung
· Vereitelungskündigung (Bonus, Dienstaltersgeschenks)
· Verfassungsmässigen Rechtes (Kritik am Arbeitgeber, Meinungsäusserung)
Fristen
[image: ]
Entschädigung bei einer missbräuchlichen Kündigung
· maximal 6 Monatslöhne (selten)        (Oder Richter entscheidet) 

	Kündigung zur Unzeit
	· ± 4 Wochen nach Militärdienst, Zivilschutz, Zivildienst (wenn mehr als 11 Tage )
· Krankheit / Unfall
· 30 Tage im 1. Dienstjahr
· 90 Tage vom 2. bis und mit 5. Dienstjahr
· 180 Tage ab dem 6. Dienstjahr
· Während Schwangerschaft + 16 Wochen nach Geburt
· Dienstleistungen für Hilfsaktionen im Ausland (Dauer der Dienstleistung)

	Fristlose Kündigung
	Bei Schlimmen Sachen 
· Ferien nehmen ohne Erlaubnis XD
· Bestechung / Verrat / Mord

Folgen bei richtiger fristloser Kündigung:
· Voller Schadenersatz leisten 

Folgen bei falscher fristloser Kündigung:
· Lohn bis zum Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist
· Richter kann Entschädigung von max. 6 Monatslöhnen erteilen 
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	IT-Verträge
	· Meist Werkvertrag 			= Erfolg ist geschuldet
· Nutzungsrechte bei Cloudverträgen = ähnlich Miete
· Auftrag 				= Planung, Beratung
· Erwerb einer Standardsoftware	= Kaufvertrag


	Mängelrechte
	Bei Mängeln und Verzug
· Ähnlich Kaufvertrag			= Wandelung, Minderung oder Nachbesserung
· Ähnlich Werkvertrag			= Wandelung, Minderung oder Nachbesserung
· Ähnlich Auftrag 			= Schadenersatz	


	Erscheinung-
sformen
		Software-Lizenzvertrag
	Auftragsverhältnis
	Systemintegrationsvertrag

	Wartungsvertrag
	Werkvertrag
	Outsourcingvertrag

	Dienstleistungsvertrag bei
Planungen und Beratungen
	Vertrag für die Lieferung von integrierten Informatiksystemen
	Usw.







	Regelung
		Genaue Umschreibung der vertraglichen Leistung
	Regelungen den Datenschutz betreffend

	Preis
	Lizenzverträge

	Nutzungsrechte
	Gewährleistungsrecht und Haftung:

	Vertragsauflösung
	





	Outsourcing
	Auslagerung heisst eine bestimmte Aufgabe an einen externen Dienstleister zu übergeben.
· Vorteile:
· Kosteneinsparung
· Bereits vorhandenes Know-How
· Weniger Organisation & Fokus auf eigenes Kerngeschäft
· Nachteile:
· Betriebskritische Systeme / Prozesse an einen Dritten
· Know-How Verlust 
· Kontrolle über seine Daten verloren 

Wichte Phase:
· Auslagerung der IT-Infrastruktur
· Rückübertragung ins den eigenen Betrieb



	Vertrage
Gültig
	· volljährig + urteilsfähig
· übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung
· Antrag / Annahme = Vertragsschluss
· Grundsätzlich formlos gültig




[bookmark: _Toc107387242]Internetverträge
	Vertrage
Gültig
	· volljährig + urteilsfähig
· übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung
· Antrag / Annahme = Vertragsschluss
· Grundsätzlich formlos gültig
· keine unmittelbare Reaktion nötig ausser bei Chat-Räumen 
· Entscheide Annahme des Angebots: Innert angemessener Frist
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	OR 41
	· Schadenersatz aus unerlaubter Handlung
· Schaden entstanden + Verschulden
· Widerrechtlichkeit (z.B. zerstören anderes Eigentum)
· Kausalzusammenhang ( Ursache & Wirkung zu Ereigniss)

	OR 97
	· Schadenersatz aus Vertrag
· Schaden + Verletzung einer vertraglichen Pflicht
· Verschulden (wird vermutet)
· Kausalzusammenhang ( Ursache & Wirkung zu Ereigniss)
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Rechte an Erfindungen und Designs
	Bedeutung
	Erfindung = wesentlichen technischen Fortschritt
Designs = Anordnung von Linien, Flächen, Konturen Farben, Material
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	Bedeutung
	Erfindung = wesentlichen technischen Fortschritt
Designs = Anordnung von Linien, Flächen, Konturen Farben, Material
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	Urheberrecht
	· Schutz von Werken in
· Literatur & Kunst
· Ton / Tonbildträger 
· Sendeunternehmen

	Patentrecht
	· Neue gewerbliche Anwendbare Erfindungen 
· Ist nicht Stand der Technik
· 

	Designrecht
	· Gestaltung von Erzeugnissen 
· Linien, Flächen, Konturen, Farben, Material 

	Markenrecht
	· Zeichen einer Firma 
· Soll sich von anderen Unternehmen unterscheiden Feld
· Wörter, Buchstaben, Zahlen, Logo 
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	Arten 
Haftpflicht
	Haftplicht funktioniert bei allen
· Verschuldenshaftung (Schaden wenn nicht extra / Fahrlässig )
· Alles wird gezahlt
· Bsp. 
· Kausalhaftung (Verschulden ist nicht erforderlich oder es wird vermutet )
· Teil wird gezahlt
· Produktehaftpflicht
· Scharfe Kausalhaftung (Fehlende Ordnungswidrigkeit)
· Nichts wird gezahlt


	Haftpflichtrecht
	· Gefährdungshaftung = Qualifizierte Gefährdung durch Vorrichtung oder Tätigkeit
· Bei gefährlichen Arbeiten / Tätigkeiten 
· Auto , Jagd, Flugbetrieb, Betrieb einer Atomanlage
· Vertragliche Haftung
· Fahrniskauf (jeder Kauf  ausnahme Grundstück) 
· Bsp: Verkäufer verkauft Airbag der nicht funktioniert dies wusste der Verkäufer nicht.

	[bookmark: _Toc107387255] Produkt Haftpflicht

	Grundsatz
	· Gilt bei Schaden / Personenschaden 
· Die Herstellerin haftet nicht für den Schaden am fehlerhaften Produkt

	Hersteller
	Als Hersteller gilt die Person die (Hersteller / Importeur / Händler)
· Das Endprodukt, einen Grundstoff oder ein Teilprodukt hergestellt hat.
· Die sich als Herstellerin ausgibt: 
(Namen, Warenzeichen, Erkennungszeichen auf dem Produkt)
· Die ein Produkt:
(Verkauft, Vermietet, Mietkauft oder anders Vertreibt)
· Hersteller nicht bekannt.
· Dann ist es der Lieferant bis er den Hersteller angibt.

	Fehler

	Fehlerhaft Wenn
· Täuschung 			(Werbung: Seil hält Auto, Realität hält kein Auto) 
· Vernünftiger Gebrauch	(
· der Zeitpunkt

· Nicht fehlerhaft, wenn später ein bessere Produkt auf Markt.


Die Geschädigte habe nicht die Ursache des Mangels zu beweisen, sondern es genüge, wenn sie aufzeige, dass das Produkt die berechtigten Sicherheitserwartungen des durchschnittlichen Konsumenten nicht erfülle. Da es sich um eine Kausalhaftpflicht handelt.
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*  unbefugte Datenbeschaffung (StGB 143)
+ unbefugtes Eindringen in ein Datenverarbeitungs-system (SIGB 143bis)
* Datenbeschadiung (SIGB 144bis)
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»Datendiebstahl
* objektiver Tatbestand
= Beschaffung von elekronisch oder n vergleichbarer Weise gespeicher-
ten oder Gbermitteften Daten
= Daten sind nicht fr den Tater bestimmt
= Daten sind gegen unbefugten Zugrf besonders gesichert
* subjektiver Tatbestand
= Vorsatz
= Absicht unrechimassiger Bereicherung
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wHacking*
* objektiver Tatbestand
= Tater dringt unbefugt in ein fremdes Datenverarbeitungs-system ein
= Eindringen via Datenibertragungseinrichtung
= Datenverarbeitungssystem ist gegen unbefugten Zugriff besonders gesi-
chert
* subjektier Tatbestand
> Vorsatz
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nComputerbetrug™
« objektiver Tatbestand
= Einwirken durch unrichtige, unvollstandige oder unbefugte Verwendung
Von Daten auf einen elektronischen Datenverarbeitungs- oder Dateniber-
mitiungsvorgang
= Datenverarbeitungs- oder Datenibermitiungsvorgang mit unzutreffen-
dem Ergebis:
= Herbeiihren oder Verdecken einer Vermogensverschiebung zum Scha-
den eines andem
* subjektiver Tatbestand
= Vorsaz
© Absicht unrechtmassiger Bereicherung
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* objektiver Tatbestand
= Tater verandert oder loscht unbefugt elekironisch oder in vergleichbarer
‘Weise gespeicherte oder Gbermitteli Daten oder macht diese unbrauch-
bar
* subjektiver Tatbestand
> Vorsatz
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Malware (,Schadprogramme-)

‘Computerprogramme, welche vom Benutzer unerwinschte, meist schadiche.
Funktionen ausfihren
Computerviren
= schreiben Kopien von sich selbst in Programme, Dokumente oder Daten-
trager
= vemnehren sich meist unkontrolliert
Computerwurm
= verbreitetsich direkt Gber das Infernet und versucht, in andere Computer
cinzudringen
weitere Schadprogramme
= Trojaner, Spyware efc.

objektiver Tatbestand
= Herstellen, Einfutren, in Verkehr bringen, Anpreisen, Anbieten etc. von
Programmen, die dazu bestimmi sind, Daten zu verandern, zu loschen
oder unbrauchbar 2u machen
subjektiver Tatbestand
> Vorsatz
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Unlautere Werbe-  Spam stelkt eine unlautere Werbemethode dar, falls nicht

methode (UGS

Batol .

vorher die Einwiligung des Kunden (‘Optin’) eingeholt wird
2 Orintieren Sie mich Gber Produkte und Dienstieistungen Ihres Unterneh-

er Absender korrekt angegeben wird
er Kunde auf eine problem- und kostenlose Abiehnung weiterer Zusendungen
hingewiesen wird

Fernmeldediens- ~ Anbieter von Femmeldediensten (Provider)

tanbieter (FOV 53)

missen inre Kunden vor dem Erhalt unlauterer Massen-werbung schifzen
diiren unlautere Massenwerbung unterdricken

milssen den Versand unlauterer Massenwerbung durch ire Kunden sperren
bzw_den Aufbau entsprechender Verbindungen ber ihre Femmeldenetze ver-
hindern

drfen unlautere Massenwerbung versendends oder weitsreitende Kunden vom
Femmeldenetz frennen

milssen eine Meldestelle fir den Versand unlauterer Massenwerbung tber ihre
Femmeldenetze betreiben
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Héchstarbeitszeit im sime von a9 abs. 1 a6

+ For industille Betiebe, fr Biropersonal, technische und andere.
Angestelte sowie Verkaufspersonaln Grossbetreben des
Detaihandels (» 50 Arbeinehmer) maximal 45h pro Wache.
n den Gbrigen Betiaben belragt e Hochstarbetszeit 50n pro

berzeit (ArG)

s Oberzsit gt i Avbelszst.di de gesatzliche
ichstarbafisselt Gherschrator

Oberzotarbet und Oberstundenarbet unterscheiden sich dadurch,

{Bspembenn bor R
Zumutpar Enzelialbeurteiung) e nn it Aderings s das MG oo
Keine Uberforderung (machbar) der physischen Einschrankung fof ags Biropersonal. 0 tecnischen und anderen
und psychischen Loistungsiahighel. Angecihion Sowe das VenGufsperionaln Grosshemiaben oes
Einhaitung dor Bestimmungen dos Doiaihandels vor Eno Erenidu besientn
Moot ) oot o P e 5 Ubazatook meht s S5 SLen o Jan acsmacht
it W R A

‘Grossar vortragicher Gestatungaspieiraum e o Uz s i zungends Sestimmurgen i A'G 2

betefend Abgetung, Beachien s it Gelesot o wepen

~* Sofem s anderes vereinbart e

e i ctiag von 25% des Invettaragianman: Sabschidase und ausiasonsarseton,

abichen Lones:

ZurVermeidung oder Beseiigung von Betnebssioringen.

+ Bl Einverstandris des Arbeiinehmers st auch die Sie darf nicht mehe als zwei Stunden pro T e und darfim
‘Abgeltung mit Freizeit leicher Daer mogich Jabe nicht mehr als 170 Stunden (bs! oner n
+ Ganz andere Regelungen moglech; u.a. volstandges Hoehstarbeitszeitvon 45

Wegbedingen, wegbedingen vom Zuschiag (bef iner wochents
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Missbrauchliche

Kundigung KUndigUngSfriSt

Einsprachefrist Klagefrist von 180 Tagen
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Schutzobjekte(gi-
ter)und damit Ge-
genstand von m-
materiaigaterrech-
-

‘Schopfungen technischer Natur
= Patentrecht
= Sortenschutzrecht
= Topographierecht
Kennzeichen der Unternehmensieistung oder des Untermehmenstragers
= Markenrecht
= Fimenrecht
= Namensrecht
‘Schopfungen asthetischer Natur
= Designrecht
= Utheberrecht
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Unterscheidung
nsch dem Inhait

Wortmerkmale (zweidimensional)
Reine Bidmarke (nur ein grafisches Logo)
Kombinierte Marke in Form iner WortBid-Marke (Verbindung von Namen und
Logo)
Formmarken (creidimensionale Marken)
= 2.B. Mercedes.Ster, WC-Ente
Akustsche Marke
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Unterscheidung  »  Individualmarke
ach dem Inhaber = Untemehmenskennzeichen, gehort natirichen oder jurstischen Perso-
+ Garantiemarke
= At 21 MSchG; Benutzer muss gewsse Qualtatseigenschaften garantie-
* Kolektvmarke
= At 22 MSchG; gendrt einer Vereinbarung, Gebrauch wird durch Regle-
ment definiert (2.B. Drogistenstem)
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Absolute Aus-
Sehlussgrinde. Art
2usene

Relative Aus-
sonlussgrinde. Ar.
Tusene

Lit. a: Zeichen des Gemeinguts.
= Ausnahme: Verkehrsdurchsetzung (z.5. VALSER)
= Beschreibende Angaben
+ Ausnahme: Verkehrsdurchsetzung (2 5. VALSER)
Freizeichen (Eile mit Weil far Warfelspiel)
Primitive Zeichen (2 8. Grundzahlen 0 - 9)
Bestimmte Waren-und Verpackungsformen
“Tauschende Marken
+ Irefuhrung Bber die Art der Beschaffenheit
* 28 Kupferberg fur Waren aus Holz
« Imefuhrung Bber die Geschaftsverhalinisse
+ Imefuhrung Gber die geografische Herkunft

L

Igeniat oder Anniichkeit mit Verwechslungsgefanr mit siner bestehenden Marke.
Verhinderung der potentielien Kolisionsgefahr durch eine Markenrecherche.
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Gultigkeitsdaver 1. Die Eintragung ist wahrend zehn Jahren vom Hinterlegungsdatum an giitig.
undVerngerung 2. Die Eintragung wird jeweils um 2ehn Jahre verangert, wenn ein Veriangerungs-
er Einraging ‘anirag vorliegt und die in der Verordnung dafr vorgesehenen Gebuhren bezahit
sind.
3. Der Veriangerungsantrag muss innerhalb der letzten zwolf Monate vor Ablauf
Ger Gultgkeitsdaver, spatestens jedoch innerhalb von sechs Monaten nach ih-
fem Ablauf beim Eidgendssischen Instiut fir Geistiges Eigentum (IGE) einge-
reicht werden.
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Markengebrauch

Folgen des Nieht-
gebraucns

Die Marke ist geschiitzt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und
Dienstieistungen gebraucht wird, ur de sie beansprucht wird

‘Als Gebrauch der Marke geiten auch der Gebrauch in einer von der Einragung
nicht wesentich abweichenden Form und der Gebrauch fir die Ausfufr.

Der Gebrauch der Marke mit Zustimmung des Inhabers git als Gebrauch durch
diesen selbst.

Hat der Inhaber die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Diensteistun
‘gen, fur e sie beansprucht wird, wahrend eines ununterbrochenen Zeitraums.
on finf Jahren nach unbenziem Abiauf der Widerspruchsfrist oder nach Ab-
schluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht, 5o kann er sein Marken-
recht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Grinde fir den Nichige-
brauch voriegen.

‘Wird der Gebrauch der Marke nach mehr als finf Jahren erstmals oder emeut
‘aufgenommen, so lebt das Markenrecht mit Wirkung der urspringlichen Proritst
wieder au, sofern vor dem Zeitpunk! der erstmaligen oder emeuten Aufnahme
e Gebrauchs niemand den Nichigebrauch der Marke nach Absatz 1 geltend
gemacht hat

‘Wer den Nichtgebrauch der Marke geltend macht, hat hn glaubhaft zu machen;
der Beweis des Gebrauchs obliegt sodann dem Markeninhaber.
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Einsehrankungen
2ugunsten vorbe.
itater Zeiohan

Berihmte Marke

1. Das Markenrecht verleint dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke

2ur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen,

wird, 2u gebrauchen und darber zu verfugen

2. Der Markeninhaber kann anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das

nach Arkel 3 Absatz 1 vom Markenschutz ausgeschlossen ist, 5o insbesondere:

2. das Zeichen auf Waren oder deren Verpackung anzubringen;

b unter dem Zeichen Waren anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu die-
sem Zweck zu lagem;

. unter dem Zeichen Dienstieistungen anzubieten oder zu erbringe;

. unter dem Zeichen Waren ein-, aus- oder durchzuftihren;

. das Zeichen auf Geschafispapieren, in der Werbung oder sonst wie im
geschaflichen Verkehr zu gebrauchen.

‘2bis Die Anspriche nach Absatz 2 Buchstabe d stehen dem Markeninhaber auch
dann 2u, wenn die Ein-, Aus- oder Durchfuhr von gewerblich hergestelten
Waren zu privaten Zwecken erfolgt

3. Die Anspriche nach diesem Artkel stehen dem Markeninhaber auch gegeniber

Nutzungsberechtigten nach Arkel 4 zu

r die sie beansprucht

1. Der Markeninhaber kann einem anderen nicht verbieten, ein von diesem bereits
vor der Hinterlegung gebrauchtes Zeichen im bisherigen Umfang weer 2u ge-
brauchen.

2. Dieses Weiterbendtzungsrecht kann nur zusammen mit dem Untemehmen dber-
tragen werden

1. Der Inhaber einer berdhmten Marke kann anderen deren Gebrauch fi jede Art
on Waren oder Dienstieistungen verbieten, wenn ein solcher Gebrauch die Un.-
terscheidungskraft der Marke gefahrdet oder deren Ruf ausnitzt oder beein-
rachiigt.
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Folgerungen

Eine Idee ist urhebemechtiich nicht geschitzt.
Eine Beschreibung einer Idee auch im Detail (Konzspt) ist urheberrechtich nicht
geschitat

Die Abgrenzung zwischen wahmehmbarer Seh6pfung und Idee istin der Praxis
schwierig

Eine Fotografie istin der Schweiz nicht per se urheberrechtich geschitzt, wie
dles in den EU-Mitgiidstaaten der Fall it

Die Anforderungen an den Grad der Individualtat werden bei Schapfungen der
‘sehonen Kunste tisfer angesetzt als bel Gebrauchswerken

Bei Gebrauchswerken wird neben der Eigenart zudem eine Uberdurchschitich-
keit vertangt.

‘Werke, die mit Werbung in Zusammenhang stehen, gelten als Gebrauchswerke.
Der Grad fir die Uberdurchschnittichkeit wid in der Werbebranche sehr hoch
angesetzt.
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Der Urheber oder die Urheberin hat das ausschiiessliche Recht am eigenen
‘Werk und das Recht auf Anerkennung der Urheberschatt.

Der Urheber oder die Urheberin hat das ausschiessliche Recht zu bestimmen,
‘ob, wann, wie und unter welcher Urheberbezeichnung das cigene Werk ersimals
versffenticht werden sol.

Ein Werk st versfienticht, wenn der Urheber oder die Urheberin es selber erst-
mals ausserhalb eines privaten Kreises im Sinne von Artkel 19 Absatz 1 Buch-
stabe a einer grosseren Anzahl Personen zuganglich gemacht oder einer sol-
chen Versffentichung zugestimmt hat.

‘Selbst wenn eine Dritiperson vertraglich oder gesstzlich befugt ist, das Werk zu
‘andem oder es zur Schaffung eines Werkes zweiter Hand zu verwenden, kann
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sich der Urheber oder die Utheberin jeder Entstellung des Werks widersetzen,
die ihn oder sie in der Persanlichket verlezt.

Nuzungsrechte 1. Der Urheber oder die Urheberin hat das ausschliessiche Recht 2u bestimmen,
b, wann und wie das Werk verwendst wid
2. Der Urheber oder die Urheberin hat insbesondere das Recht:

5.

.

‘Werkexemplare wie Druckerzeugnisse, Ton-, Tonbid. oder Datentrager
herzustellen;

‘Werkexemplare anzubieten, zu verdussem oder sonst wie zu verbreiten;
das Werk direkt oder mit irgendwelchen Miteln vorzutragen, aufzufuhren,
Vorzufithren, anderswo wahmehmbar oder so zuganglich 2u machen,
dass Personen von Orten und zu Zeiten irer Wahl dazu Zugang haben;
das Werk durch Radio, Fernsehen oder ahniiche Einrichtungen, aueh
ber Leitungen, zu senden;

gesendete Werke mit Hiffe von technischen Einrichtungen, deren Tréger
Picht das urspriingliche Sendeunterehmen ist, insbesondere auch dber
Leitungen, weiterzusenden;

2uganglich gemachte, gesendste und weitergesendste Werke wahr-
nehmbar zu machen

3. Der Urheber oder die Urheberin eines Computerprogrammes hat zudem das
‘ausschiiessliche Recht, dieses zu vermisten.
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Ein Werk st urheberrechtich geschiizt, sobald s geschaien it, unabhangig
Gavon, ob es auf einem Trager festgehalten ist oder nicht.
Der Schutz erlischt.
.50 Jahre nach dem Tod des Urhebers oder der Urheberin fir Computer-
programme;
b 70 Jahe nach dem Tod des Urhebers oder der Urheberin ir alle ande-
ren Werke.
Muss angenommen werden, der Urheber oder die Urheberin sei seit mer als S0
beziehungsweise 70 Jahren tot, 50 bestent kein Schutz mehr.
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= Ziatrecht (Ar. 25 URG)
= Pressespiegel (Art. 26 Abs. 2 URG)
* Kollektive Verwertung (,gesetzlche Lizenz’)
= Verwertungsgeselischaften
- ssa
Suisa
SUISSIMAGE
ProLteris
SWISSPERFORM
= Tarite (28.GT 9il)
* Enzelizen: (28. Softwarelizenzvertrag)
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Obertragung

Das Urheberrecht it Gibertragbar und vererbiich.
Die Ubertragung eines im Urheberrech enthatenen Rechies schiiesst die Uber-
tragung anderer Teilrechte nur mit ein, wenn dies vereinbart st

Die Ubertragung des Eigentums am Werkexemplar schiiesst urheberrechtiiche
Verwendungsbefugnisse selbst dann icht ein, wenn es sich um das Original-
werk handelt

‘Schranken des Urheberrechts gegenilber dem Urheber (‘gesetziche Lizenz’)

Erschopfungsgrundsatz (art 12 URG)
Rechte des Arbeitgebers an Computerprogrammen (Art. 17 URG)
Eigengebrauch (Art 18 URG); (Ausnahme hiervon sind aber die Compu-
terprogramme; Art 19 Abs. 4 URG)

Entschiisselungsrecht an Computerprogrammen (Art. 21 URG)
Archivierung (Art. 24 URG)
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Ausnahmen von
e Patenierbarkeit

« Stand der Technik
Den Stand der Technik biklet ales, was VOR DEM ANMELDETAG der Patent-
‘anmeldung der OFFENTLICHKEIT durch schriftiche oder mandiche Beschre-
bung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise ZUGANGLICH gemacht worden
ist.

+ Patentfahige Erfindung
Fiir Erfindungen, die neu sind, sich fr den Fachmann nicht in naheliegender
‘Weise aus dem Stand der Technik ergeben und gewerbich anwendbar, werden
auf Antrag Patente ertit.

+ Neuheit
Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehart.

+ Erfinderische Tatigkeit
Eine Exfindung git als auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhend, wenn sie sich
fur den Fachmann nicht in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik
ergibt.

+ Gewerbliche Anwendbarkeit

« Erfindungen gegen die Gffentiche Ordnung
Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandiung des menschiichen
oder fieischen Korpers

* Pllanzensorten oder Tierarten sowie im Wesentichen bilogische Verfahren zur
Zichtung von Pflanzen oder Tieren

Voraussstaungen  Damit man einen Anmeldetag zuerkannt bekommt, missen folgende Unferlagen zur Er-
fureine Patentan-Klarung der Erfindung eingereicht werden:

* Ein Text der eine Beschreibung der Erfindung enthalt
* Zumindest einen Texttel, der einen Patentanspruch darstelt.
« Zumindest bei Vorrichtungen eine Zeichnung
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Wem gehirtdie -« Das Recht auf das Patent steht grundsatzlich dem Erfinder zu. Es st daher sehr
Fndung? ‘wichtig, dass sich alle Beteligten dariber einig sind, wer die Erfindung gemacht
hat.
* Fir Dienstnehmer gelten in fast jedem Land unterschiediiche gesetziche Rege-
lungen. Grundsatzich hat der Diensigeber Anspruch auf vom Dienstnehmer ge-
tatigte Erfindungen.
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* Unterlassung
+ Schadensersatz
+ Sofortiges Ende einer Verietzung
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\Vemichtung, 2 B. von Verpackungen
Rickruf

Auskunfispficht

Besichtigung, 2 8. der Produktionsstandorte:

Rechnungslegung

‘Strafrechtliche Folgen (Freiheitssrafe b zu 3 Jahren oder Geldstrafe WENN
as Patent geschitzte Erzeugnis hergestelt wird, angeboten wird, n den Ver-
kehr gebracht wird; WENN das im Patent geschilzte Verfahren und die daraus.
resultierenden Erzeugnisse benutzt werden)
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441.3.1 Das Computerprogramm als Werk im Sinne des Urheberrechts, Art. 2 Abs. 3 URG.

* Des urheberrechtichen Schutzes fahig istnicht e Idee, welche einem Compu-
terprogramm zugrunde lieg, sondern nur die konkrete Verbindung vom Inhat
und Form, die Formulierung, weiche sich vom Gemeingut abhebt.

+ Der urheberrechtiche Schutz ensteht unabhangig von Formaltten, notwendig
fur i Entstehung is ledigiich eine wahmehmbare Festiegung des Werks. Eine
Registrierung ist nicht Voraussstzung des urheberrechtichen Schutzes, und sie
ist nach dem schweizerischen Urheberrecht auch nicht méglich.

411.3.2 Das Computerprogramm als Ergebnis menschlichen Schaffens

+ Ein Computerprogramm, welches durch einen Computer erzeugt worden st st
nicht schutzfahig.

4133 Die Individualitat als Voraussetzung des urheberrechtiichen Schutzes

Defnition + Urheberrechiich schutzfahig sind nur Schapfungen, die individuelien Charakfer
haben (Art. 2 Abs. 1 URG)

+ Individualitt ist nicht das ,persdniiche Geprage" des Urhebers, sondern seine.
schopferische Eigenleistung in dem Sinne 2u verstehen, dass das 2u beuriei-
lende Werk gegentber dem Vorbekannten einen gentigenden Abstand halt.

* Originaltat darfals Schutzvoraussetzung nicht zusatzich veriangt werden.
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Folgerungenaus  «  Der Programmablauf sowie die Befehisstruktur diirfen sich nicht zwingend aus.
der Defintion der Aufgabensellung ergeben.
* Der Urheber muss bei der Gestaltung des Programms zwischen verschiedenen
Formeln und Ablaufen fref wahien und die Programmyariablen selbst festiegen
Konnen.
+ Das Programm darfsich icht auf eine blosse Forfuhrung und Entwicklung von
Bekanntem beschranken

41134 Schutzumfang

Grundsaz * Der umeberrechtiche Schutz umfasst ales, was zur Festiegung des Werkes ge-
hor, 6. alles was in der Niederschrit n irgendeiner Form fesigehalten ist

Im besonderen Quellencode
Maschinencode
Herstellerdokumentation

Anwenderdokumentation

411.35 Sonderfragen zur Schutzfahigkeit

Auteinanderiol  Die Schutzfahigkeit einer neven Programmyersion ist nach den allgemeinen
gende Versionen Grundsaitzen zu beurteilen; die Anforderungen an die Individualtt sind dabei al-

lerdings niedriger anzusetzen.

* Der Spieraum, welcher dem Programmierer bei der Weiterentwicklung eines be-
reits bestehenden Programms zur Verfugung steht, naturgemass Kleiner als bei
der Gestaltung eines neuen Programms.
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Datenbanken * Schweiz
= Datenbarken kénnen als Sammelwerke im Sinne von Art. 4 URG schutz
fahig sein. Die Individualtt kann 2.5. n der Auswahi der aufgenomme-
nen Daten, in hrer Verknapfung, inrer Erschliessung oder n der Formu-
ierung von Zusammenfassungen fegen.

= Schutz sui generis gemass RL 98/9 vom 11 Marz 1996 aber den rechti-
chen Schutz von Datenbanken (Datenbank-Richtinie)

= Schutzgegenstand it aber nicht die schéplerische Leistung, sonder fi-
nanzielle oder sonstige Investitionen (Art. 7 Datenbank-Richtinie)

= Schutzdauer. 15 Jahre nach Fertigstelung (Art. 10 Abs. 1 Datenbank-
Richtinie)




